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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2021/03/0323 B 27. Jänner 2022 RS 1

Stammrechtssatz

Der VwGH hat - bezogen auf einen Fall, in dem der Antragsteller nicht über die notwendige Gewerbeberechtigung

nach § 111 Abs. 1 Z 1 GewO 1994 für das von ihm betriebene Beherbergungsunternehmen verfügt hat - klargestellt,

dass die Wendung in § 32 Abs. 1 Z 5 EpidemieG 1950, wonach die "durch die Behinderung ihres Erwerbes

entstandenen Vermögensnachteile" zu ersetzen sind, nicht dahin zu verstehen ist, "dass jeglicher Vermögensnachteil,

gleich ob er rechtmäßig oder unter Verstoß gegen gesetzliche Normen verdient worden wäre, zu ersetzen wäre".

Vielmehr muss es sich um einen Vermögensnachteil aus einem für den Anspruchsteller zulässigen Erwerb handeln

(vgl. VwGH 16.12.2021, Ra 2021/09/0214).Der VwGH hat - bezogen auf einen Fall, in dem der Antragsteller nicht über

die notwendige Gewerbeberechtigung nach Paragraph 111, Absatz eins, ZiEer eins, GewO 1994 für das von ihm

betriebene Beherbergungsunternehmen verfügt hat - klargestellt, dass die Wendung in Paragraph 32, Absatz eins,

ZiEer 5, EpidemieG 1950, wonach die "durch die Behinderung ihres Erwerbes entstandenen Vermögensnachteile" zu

ersetzen sind, nicht dahin zu verstehen ist, "dass jeglicher Vermögensnachteil, gleich ob er rechtmäßig oder unter

Verstoß gegen gesetzliche Normen verdient worden wäre, zu ersetzen wäre". Vielmehr muss es sich um einen

Vermögensnachteil aus einem für den Anspruchsteller zulässigen Erwerb handeln vergleiche VwGH 16.12.2021, Ra

2021/09/0214).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2022:RA2022090068.L02

Im RIS seit

30.08.2022

Zuletzt aktualisiert am

30.08.2022

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2022090068_20220809L02#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&Artikel=&Paragraf=111&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/194/P111/NOR40194284
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/194/P111/NOR40152941
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/194/P111/NOR40150260
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/194/P111/NOR40096328
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/194/P111/NOR40032618
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/194/P111/NOR12088909
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/194/P111/NOR12082374
https://www.jusline.at/gesetz/gewo/paragraf/111
https://www.jusline.at/gesetz/epidemieg/paragraf/32
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Vwgh&GZ=Ra%202021/09/0214&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Vwgh&GZ=Ra%202021/09/0214&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2022/8/9 Ra 2022/09/0068
	JUSLINE Entscheidung


